
Die Arginusense,hlacht und das Psephisma
des Kannonos.

Vor Zeiten leitete man aus der Verurtheilung der unglück
lichen Feldherren die sohwersten Vorwürfe gegen das athenisohe
Volk ab. Dann stellte Grate in Bezug auf die Schuldfrage zuerst
richtige Gesiohtspunkte auf. Und nach der neuesten Literatur be
kommt man den Eindruck, als sei der Tag, an dem die Seohs aus
der Ekklesie zum Tode geführt wurden, ein wa.brer Ehrentag der
athenischen Republik gewesen, höchstens entstellt durch eine
klein'e mit Rücksicht auf die berechtigte Aufregung leicht zu ent
schuldigende - Unart. Man zwang den Fürsprecher der Feld
herren seine Suspensionsklage zurückzuziehen und die Prytanen
wider Willen die Abstimmung vorzunehmen, und zwar heides durch
TerrorIsierung und zum Thei! um das fCl'male Recht zu retten.
Weiter nichts! Und dieser Umschlug der Auffassung, seit etwa
30 Jahren, in's gerade Gegentbeil hat sich, wie das bei uns üblich
ist, vollzogen ohne ein nelfas Zeugniss, ohne irgendwelchen Zuwaohs
an Material!

Grote hat festgestellt dass die Massregeln :zur Rettung der
SchiffbrÜchigen ohne emsten Willen getroffen wurden und zu min
destens drei Vierteln bewiesen, dass die Einrede des Stnrmes
nichtig war. Es kann sich also nur fragen ob die Athener das
formale Reoht beugten, und diese Frage hängt einigermassen mit
dem Psephisma des Kannonos zusammen. Dieses hat zuletzt gründ~
liche' Besprechungen erfahren durch Fränkel Att. Geschworenen
gerichte S. 82, von Bamberg Hermes HI, 509 und Lipsius Jahresber.
15, 301. Es bleiben bedeutende' Schwierigkeiten zurück, deren
Beseitigung ich versuohen möchte.

Bamberg hat wahrscheinlich gemacht dass in dem Psephisma
ol);,a Exaamv (Xen. 11. 1, 7, 34) nicht stand. Aber seiue Ver-
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Dluthung, es sei dies eine callida intel'pretatio des ou';J...e'/l.1jftp,l:vOlJ
seitens defl Euryptolemos, wird kaum jemanden befriedigen. Stand
aber olX(~' 8Xaa[OlJ nicht. in dem Psephisma, so ist dieser gauze § 34
xaiIC' 81:n;wv EVf.?vnr67...sflO\; liYf.?a1/Js YlJWft1jV xaxa io Kavl/fl)lIOV
1/J~'Ptaft(l, Xl}lv8u:}at 1:(1)(; llvol}ar; olXa hau[op völlig unbegreiflich;
zumal bei einem Schriftsteller der vorher § 20 seinem Rechtsanwalt
die Worte in den Mund 7:0 K(t1lvfl)pof) 'l/f1l'PlfJl-la • • • 8 X8;\,(;V81
• • • OSOSftEVOV (dafÜr sehr gut cfUtÄ8Ä1JPPSI10V) anoOtx8tlJ 1
SV r(J d·~ft"'r). Und häUe es andel'seits, wie Fränkel meint, in dem
Psephisma gestanden, so wäre die erste Anführung dieses Pse
phisma § 20 unvollständig und darum heide Paragraphen unbegreiflieil.
Dies ist eine einfache Interpreta.tionsfl'age für Xenophon, die noch
nicht aUs der Welt geschafft ist j und ich gebe nicht zu dass Xe
nopholl an der ersten Stelle seinem Zwecke entsprechend unvoll
ständig sein durfte.

Wenn ich recht sehe, so setzt aber das Psephisma auch bei
dem von Bamberg ihm gegehenen Inhalte OUhÄBÄ1'Jft/-tl:vov thro&y.st'v
EI' ."'0 O~ftr,Ul vollends wenn n((OI; yJ.B1/JM(!al' angefügt war, Einzel
befindung voraus. Denn 1) musste mindestens die Vel'theidiguug
docl! gesondert sein; 2) sagt Euryptolemoll § 21 nur in Bezug anf
dies Psephisma l((tt • • • lrl}!UTOV .lw IIs(!txÄia; 3) schliesst er § 23
ab: .OVlWll Qnors(!(fl ßO{;ÄEU[J1i • • • "djJ VOft'.u K(itVEa:Twlfav o~ 11I'O(JEr;
xara Eva ~X(t!1[OV Otllrl"lftEVWI' '~I; ~fdl}ar; X(JtlQI' IUi(f(JjI/ KrÄ. Also in
beiden Fällen Ka:}' EI/al

Die Sache liegt demnach so da!!s sowol in dem Pllephismo.
des Kannonos als in dem' Gesetze über Tempelräuber und Ver
räther' die Eillzelbefindung vorgesehen war. Ich gebrauche
dies Wort, denn ausdrücklich ausgesprochen war sie nicht, sondern
in dem Psephisma ebenso vorausgesetzt, wie in dem Gesetze nach
Fränkel's Bemerkung zweifellos durch lv oiy.(tfI1:lJqll(l. Beide sind
nur Modalitäten, die Euryptolemos zur Auswahl stellt; er hätte
noch weitere können, immer unter Voraussetzuug des xu:}'
sm, das er für einen unumstässliehen Rechtsgrundsatz hält 2. Ist..
also damals von athenischen Demos etwas verletzt, so ist es
dieser Grundsatz, 11 ich t das Pllephisma des Kannonos, in Bezug

1 anoJncEi:v in dieser Bedeutung- gebrauchte Antiphon bei 8uid.
v. = UUl'. ).~~. 427, 9 nach Ruhnkenll Verbesserung. Das Adjectiv «iTO
!f,XO'; neuerdiug's in einer späteren Inschrift von Hypata: Mitth. d. Athen.
Instituts 4, 21l.

2 Dies steht fest s. § 25 (wo lly.i!tmu,; 1T:IXf!U 'lOI' vopov gemeint ist
wie z. B. bei Lysias 19, 7,12,82, denn eine Art Verfahren hatte ja sto.tt
gefunden § Ci {Ji!llXEW'; (XalIror; lbH.ior~lIaTtJ, ou rar: 7(r;OurElflJ uq;tm J.o
ror; :um't 'lOll lI6p~l/ nach Xenophons Auffassnng) - ferner § 26. 28 (der

der Verl.heidigung). Hiernach' ist auch ein Tag zur Yertheidigung
etwas was Enryptolemos so llelltmbei den Athenern vorschlägt, son-

dem das mindeste was er zn können glaubt s. § 19 wo
übrigens xa' äpa 1T:((1/m,; x«. X((J}' EX(tl1TOV 11 ich t dem Gegensatze
tlU~ 1/1I}11''P 'oder nicht' entspricht.
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auf das man ja mit Fränkel sagen kann: dieselben Athener die es
gaben, konnten es aufheben.

Fra.gt man nun, ob dieser Grundsatz zu Hechte bestand oder
nicht, 60 wird man vielleicht der Autorität des FÜrsprechers sich
entziehen mögen und meinen, der Satz hätte' mindestens in Frage
gestellt werden 'können. Mehr gilt zweitens, dass offenbar Xeno
phon selbst aus dem Redner spricht und in der Erzählung auf
dessen Seite tritt; denn an einen anderen Gruml fÜr Sokrates'
Weigerung (§ 15. 16) kann XenophoIl nioht gedacht haben, wie
Apomnem. 1, 1, 18 zeigt, Drittens Plato's zweifellose Auffassung
Apol. 20 a:T(JGOVr; lt(Jivlitv, nrilJulIt,.tWr;. Viertens Sokrates selbst und
seine Oollegen vom Präsidium. FÜnftens die Suspensionsklage von
Euryptolemos und Genossen, die LipsillS so scharf in den Vorder
grund gerÜckt- hat, wie es nöthig war. Dies sind Zeugnisse! Und
ich denke mir, dass als die Athener bald darauf Reue über das
Geschebene empfanden und denen, die sie irre geleitet haUen, den
PI'ocess machten, sie dies nicht etwa darum thaten, weil sie
von der Unschnld ibrer Feldherren naohmals sich Überzeugten.
Denn warUm hätte ihr Strafgericht sonst den Kallixenos getroffen
und nicht Theramenes und allenfalls Thrasybul, die dooh in der
Schuldfrage den Beweis zu führen hatten? Ich denke mir, dass sie
vielmehr nun über das lto,:J' EVo, 6XWJrOJJ mit der Minorität von
damals einverstanden waren. Dieses letztel'e ist nicht mehr als
eine Vermuthung. Aber die Gefahr zu irl'en scheint mir auf dieser
Seite um vieles geringer. Und darum wiegt für mioh die Auffassung
der Zeitgenossen schwerer, als eine auf unsere überaus lückenhafte
Kenntniss aufgebaute Beweisführung.

loh kehre zu Xenophons Text zurück, Euryptolemos empfiehlt
zwei Modalitäten, deren keiner er nach ihrer Aufzählung qen Vor
zug gibt, - unter heiden das xu:T' 111'0" den Hauptpunkt seiner
Vertheidigung. Wie kann er § 34 den Antrag xam -co Kawwl!ov

.1IJ~rpt(JfUJ, formuliert haben? Diese Alte r n a ti v e hätte doch die
Rede vorbereiten müssen! lta.a -co KavJJwJ/ov 'lfJ'ljrpwfta ist als Glossem
zu streichen. Gewiss keine grosse Kühnheit für den der die Hel
lenika kennt. Ganz in der Nähe steM ja noch ein Glossem § 23
EVQr; psv sv J; WM/;r6a:Trtt iJpär; &i y-al, olw/J'fJrplt;sat}al, Ball 'l:S Mt::.
Y-SLV ooxwaw 'EetV 'QS wti, St/;{lOV 0' b t,.J xo,t'lfY0l1.qaat, hSl!ov 0' lp Cf}
anoAor~(Ja(JfT(J.l. Es ist scheinbar ganz verständig von jemandem
d~r den Modus kannte (Harp. v. OtapiiW3r:{l1]p{rw/ -fUts(Jo, Rose p. 453)
zugesetzt. Aber die unsinnige Reihenfolge verräth es doch; scboll
Richter und Nitsche urtheilen so. Und jedenfalls hat es weniger
Schaden angerichtet als das in § 34.

Giessen. A. Philippi.
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